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6162 der Beilagen zu den Stenogrraphischen Protokollen des Bundesrates

Beschluss des Nationalrates vom 5. Juli 2000 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das

Sozialversicherungs - Ergänzungsgesetz geändert wird

Änderung gegenüber dem Gesetzentwurf in 263 der Beilagen

           Der Nationalrat hat anlässlich der Beschlussfassung im Gegenstand gegenüber dem

Gesetzentwurf in 263 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates,

XXI. GP, folgende Änderung beschlossen:

Nach der Z 2 wird folgende Z 2a eingefügt:

„2a. Nach § 6a (neu) wird folgender § 6b eingefügt:

,,§ 6b. Entsteht ein Leistungsanspruch ausschließlich unter Zusammenrechnung der Versicherungszeiten in

Anwendung eines Abkommens, so ist die Wartezeit für die Inanspruchnahme der erhöhten Alterspension

frühestens mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens erfüllt.““

